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	Kurzantrag auf Gewährung einer Abschlagszahlung zum Ausgleich von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket JugendBW (Preisauffüllung)



1.	Antragsteller:

1.1 Informationen zur den Antrag bündelnden Verbundorganisation*
Hinweis: Der Begriff „Verbundorganisation“ im Folgenden umfasst auch Zweckverbände, sofern sie als bündelnde Antragsteller auftreten.

	Verbundorganisation:

	Name Verbundorganisation*
	     

	Straße*
	     

	PLZ*
	     
	Ort*
	     

	Im Antrag gebündelter Verkehrsverbund*
	     

	Ansprechperson der Verbundorganisation*
	Name, Vorname*
	     

	
	Funktion*
	     

	
	Telefonnummer*
	     

	
	E-Mail-Adresse*
	     




	Bankdaten der Verbundorganisation*
	Bank*
	     

	
	IBAN*
	     

	
	BIC*
	     



1.2 Auflistung der antragstellenden Aufgabenträger innerhalb des Verkehrsverbunds (Alle AT eines Verkehrsverbundes sind hier zu nennen.)*

	     

	     

	     

	     

	     



2. 	Angaben zum Vorhaben

2.1	Antragszeitraum

	Beginn des Antragszeitraums
	Ende des Antragzeitraums

	01.12.2023
	31.12.2024



2.2	Zuschusshöhe
Der Zuschuss richtet sich nach der letzten gesicherten verkauften Stückzahl des JugendticketBW. Wenn für den angegebenen Monat nicht alle Stückzahlen als Ist-Werte der Vertriebssysteme vorliegen, sind realistische Prognosewerte anzugeben. Im Kurzantrag werden nur Stückzahlen gebündelt für das Verbundgebiet angegeben.

	Monat der genannten Stückzahlen*
	     



	Stückzahlen im gesamten Verbundgebiet*

	     

	Jugendticket 1*
(für Schüler, Azubis, FWD-Leistende und sonstige Jugendliche unter 21 Jahren)
	     

	Jugendticket 2*
(Studierende)
	     

	Zeitkarten Ausbildungsverkehr*
	     

	Jedermannzeitkarten, deren Inhaber:innen unter 21 Jahre alt sind*
	     



3. 	Erklärung zur beantragten Förderung* (zutreffendes ankreuzen) 

|_|	Das Deutschlandticket JugendBW stimmt vollumfänglich mit den in der Gemeinsame Erklärung und den Tarifbestimmungen formulierten Vorgaben des Ministeriums für Verkehr überein.
|_|	Die vom Land den Kommunen zugewiesenen Mittel aus §§ 18 und 28 FAG sowie § 15 ÖPNVG werden nicht für die Finanzierung der Eigenmittel des Antragstellers am Deutschlandticket JugendBW herangezogen.
|_|	Für folgende in Ziff. 2 genannte Aufgabenträger ist das Formular „Vollmacht und AT-Antrag“ beigefügt:*
     
|_|	Für folgende in Ziff. 2 genannte Aufgabenträger wird das Formular „Vollmacht und AT-Antrag“ bis spätestens 17.11.2023 nachgereicht:*
     

3.1	ggf. Erklärung zum Einvernehmen mit dem lokalen Verkehrsverbund* (nur erforderlich wenn die Bündelung nicht direkt über den Verkehrsverbund erfolgt) *

|_| 	Der Antragsteller erklärt, dass er über das beantragte Projekt ein Einvernehmen mit der lokalen Verbundorganisation hergestellt hat.

3.2	Erklärung zu subventionserhebliche Tatsachen*

|_| 	Dem Antragsteller ist bekannt, dass Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Billigkeitsleistung von Bedeutung sind, als subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des §264 Strafgesetzbuch gelten. Solche Tatsachen sind insbesondere die Angaben, die im Antrag nebst Anlagen zu machen sind sowie die Angaben, die aufgrund des Bewilligungsbescheids gemacht werden. Danach können unrichtige, unvollständige oder pflichtwidrig unterlassene Angaben oder die Verwendung des Zuschusses entgegen der Verwendungsbeschränkung als Subventionsbetrug strafbar sein. Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der beantragten Billigkeitsleistung (§ 1 LSubvG in Verbindung mit § 4 SubvG)
|_| 	Der Antragsteller wird dem Ministerium für Verkehr unverzüglich alle Tatsachen mitteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen des Zuschusses entgegenstehen oder die für dessen Rückforderung erheblich sind (§1 des Landessubventionsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes des Bundes).

3.3	Richtigkeit der Angaben und Einhaltung der Nebenbestimmungen* 

|_| 	Die in diesem Antrag genannten Angaben sind vollständig und richtig.
|_| 	Alle mit * markierten Pflichtfelder wurden ausgefüllt oder angekreuzt.

	     

	Ort, Datum,	 Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift der Verbundorganisation
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